
Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 18. Mai 
2011 (Vorabentscheidungsersuchen des Finanzgerichts 
Düsseldorf — Deutschland) — Delphi Deutschland GmbH/ 

Hauptzollamt Düsseldorf 

(Rechtssache C-423/10) ( 1 ) 

(Gemeinsamer Zolltarif — Kombinierte Nomenklatur — 
Tarifierung — Elektrische Verbindungselemente — 

Unterposition 8536 69 — Steckvorrichtungen) 

(2011/C 204/21) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Finanzgericht Düsseldorf 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Delphi Deutschland GmbH 

Beklagter: Hauptzollamt Düsseldorf 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen des Finanzgerichts Düsseldorf — 
Auslegung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 
des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statis
tische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. 
L 256, S. 1) in der durch die Verordnungen (EG) Nr. 
1810/2004 der Kommission vom 7. September 2004 (ABl. 
L 327, S. 1), Nr. 1719/2005 der Kommission vom 27. Oktober 
2005 (ABl. L 286, S. 1) und Nr. 1549/2006 der Kommission 
vom 17. Oktober 2006 (ABl. L 301, S. 1) geänderten Fassung 
— Elektrische Verbindungselemente, die dazu bestimmt sind, an 
das Ende des Leitungsdrahts gecrimpt und in ein Kunststoff
gehäuse eingebaut zu werden, um zwei Kabel zu verbinden 
— Einreihung in die Unterposition 8536 69 der Kombinierten 
Nomenklatur 

Tenor 

Die Unterposition 8536 69 der Kombinierten Nomenklatur in An
hang I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 
1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den 
Gemeinsamen Zolltarif in der für die Jahre 2005, 2006 und 2007 
durch die Verordnungen (EG) Nr. 1810/2004 der Kommission vom 
7. September 2004, (EG) Nr. 1719/2005 der Kommission vom 27. 
Oktober 2005 bzw. (EG) Nr. 1549/2006 der Kommission vom 17. 
Oktober 2006 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass elek
trische Verbindungselemente wie die im Ausgangsverfahren fraglichen 
von dieser Unterposition nicht aus dem Grund ausgenommen sind, 
dass sie keine Isolation der Leitung an der Verbindungsstelle gewähr
leisten oder dass sie nur einen Teil der später hergestellten Stecker und 
Steckdosen darstellen, da sie eine mehrmalige elektrische Verbindung 
von Geräten, Kabeln, Leiterplatten usw. durch einfaches Zusammen
stecken der daran angebrachten Stecker bzw. Steckbuchsen ohne 
Montageaufwand ermöglichen. 

( 1 ) ABl. C 317 vom 20.11.2010. 

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs 
(Deutschland) eingereicht am 18. März 2011 — Folien 

Fischer AG und Fofitec AG gegen RITRAMA SpA 

(Rechtssache C-133/11) 

(2011/C 204/22) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesgerichtshof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Folien Fischer AG und Fofitec AG 

Beklagte: RITRAMA SpA 

Vorlagefrage 

Ist Art. 5 Nr. 3 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates 
vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 
in Zivil- und Handelssachen ( 1 ) dahingehend auszulegen, dass 
der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung auch für eine ne
gative Feststellungsklage eröffnet ist, mit der vom potenziellen 
Schädiger geltend gemacht wird, dass dem potenziellen Geschä
digten aus einem bestimmten Lebenssachverhalt keine Ansprü
che aus unerlaubter Handlung (hier: Verstoß gegen kartellrecht
liche Vorschriften) zustehen? 

( 1 ) ABl. L 12, S. 1 

Vorabentscheidungsersuchen des Landgerichts Frankfurt 
am Main (Deutschland) eingereicht am 28. März 2011 — 

Condor Flugdienst GmbH gegen Jürgen Dörschel 

(Rechtssache C-151/11) 

(2011/C 204/23) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Landgericht Frankfurt am Main 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Berufungsklägerin: Condor Flugdienst GmbH 

Berufungsbeklagter: Jürgen Dörschel 

Vorlagefragen: 

1. Steht dem Fluggast eine Ausgleichszahlung nach Art. 7 der 
Verordnung ( 1 ) zu, wenn der Flug nach flugplanmäßigem 
Start abgebrochen wird und das Flugzeug vor Erreichen 
des Zielflughafens zum Startflughafen zurückkehrt und an
schließend mit einer für eine Ausgleichszahlung relevanten 
Verspätung erneut startet?
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